
N iedersch rift
über die 28. Sitzung des Hauptausschusses

der Stadt Neustadt an der Weinstraße

am Donnerstag, dem 16.02.2017,18:00 Uhr,

im Stadthaus I, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße

- Öffentliche Sitzung -

Anwesend:
Stadtvorstand
Löffler, Hans Georg 
Röthlingshöfer, Ingo 
Krist, Georg
Blarr, Waltraud kommt um 18:07 Uhr zu TOP 1
Klohr, Dieter

Mitglieder
Bender, Pascal 
Brantl, Gisela 
Fillibeck, Jutta 
Frey, Matthias Dr.
Henigin, Patrick 
Kerth, Werner 
Levis-Hofherr, Diana 
Meisel, Ulrike 
Ohmer, Ernst 
Ressmann, Dr. Wolfgang 
Stahler, Clemens 
Weigel, Marc 
Werner, Kurt

Gäste
Graebert, Friderike

Verwaltung
Abels, Rainer 
Bettinger, Alf 
Braun, Walter 
Breitel, Andrea 
Di Noi, Mario 
Doll, Andrea 
Günther, Andreas 
Holdermann, Mario 
Mehling, Susanne 
Priester, Anke 
Seebach, Harald 
Staab, Dagmar 
Ulrich, Stefan 
Walz, Marion

Entschuldigt:
Mitglieder
Ipach, Roland



-34-

TAGESORDNUNG:

1. Aufstellungsbeschluss für den Erlass einer Satzung zur Erhebung eines 024/2017
Tourismusbeitrages

2. Änderung Maßnahmenliste für das Kommunale Investitionsprogramm 028/2017
3.0

3. Mitteilungen und Anfragen

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 

Beschlussfähigkeit fest.

TOP 1 024/2017

Aufstellungsbeschluss für den Erlass einer Satzung zur Erhebung eines 

Tourismusbeitrages

Der Hauptausschuss empfiehlt bei 9 Ja-Stimmen (Vorsitzender, CDU, FDP, Bündnis 90/Die 

Grünen), 2 Nein-Stimmen (FWG) und 3 Enthaltungen (SPD) dem Stadtrat gern. § 12 Abs. 1 a 

KAG eine Änderung zur Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages 

(zukünftig Tourismusbeitrag) in der Stadt Neustadt an der Weinstraße zu erlassen, die 

rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft treten soll.

Nach dieser Satzung werden gern. § 12 Abs. 1 Satz 2 KAG beitragspflichtig sein, alle 

selbständig tätigen Personen und alle Unternehmen, denen aufgrund des Tourismus 

unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Der Tourismusbeitrag wird bemessen werden nach dem vom jeweiligen Betrieb im Vorvorjahr 

des jeweiligen Erhebungsjahres erzielten Umsatz sowie den damit zu multiplizierenden v. H.- 
Sätzen für

- Vorteilssatz (= tourismusbedingter Umsatzanteil)

- Gewinnsatz (= branchenspezifische Gewinnmöglichkeit) und

- den nach umzulegenden Aufwand zu kalkulierenden Beitrags(-hebe-)satz.
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TOP 2 028/2017
Änderung Maßnahmenliste für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0

Der Hauptausschuss empfiehlt einstimmig dem Stadtrat die geänderte Liste von 

Maßnahmen, deren Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 

beantragt werden soll, zu beschließen.

TOP 3
Mitteilungen und Anfragen

Es liegen keine Mitteilungen und Anfragen vor.

Ende der Sitzung: 18:39 Uhr

Hans Georg Löffler 

Vorsitzender

Susanne Mehling 

Protokollführerin


